
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

60
8 

32
3

B
1

TEPZZ 6Z8¥ ¥B_T
(11) EP 2 608 323 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
28.09.2016 Patentblatt 2016/39

(21) Anmeldenummer: 12198639.2

(22) Anmeldetag: 20.12.2012

(51) Int Cl.:
H01R 9/24 (2006.01) H01R 13/74 (2006.01)

H01R 4/48 (2006.01)

(54) Gehäusedurchführungsverbinder

Housing feedthrough connector

Liaison pour passage de boîtier

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 23.12.2011 DE 102011056986

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
26.06.2013 Patentblatt 2013/26

(73) Patentinhaber: Wago Verwaltungsgesellschaft 
mbH
32423 Minden (DE)

(72) Erfinder:  
• HARTMANN, Frank

32425 Minden (DE)
• LICHT, Cord-Henrik

31737 Rinteln (DE)

(74) Vertreter: Gerstein, Hans Joachim et al
Gramm, Lins & Partner 
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB 
Freundallee 13 a
30173 Hannover (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE-A1- 19 801 260 DE-C1- 3 512 143



EP 2 608 323 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gehäusedurchfüh-
rungsverbinder mit einem Isolierstoffgehäuse, in das
mindestens eine Aufnahmekammer zur Aufnahme eines
elektronischen Bauelementes eingebracht ist.
[0002] Derartige Gehäusedurchführungsverbinder
werden beispielsweise in Form von Leiteranschluss-
klemmen miteinander gegenüber liegenden Leiterklem-
manschlüssen eingesetzt, die jeweils über eine sich in
Längsrichtung der Leiteranschlussklemme erstreckende
Stromschiene miteinander verbunden sind. Eine solche
Leiteranschlussklemme wird dann in Form von einer
Wanddurchführungsklemme zum Einsetzen in einen
Durchbruch einer Gehäusewand genutzt. Gehäuse-
durchführungsverbinder werden mit jeglichen Arten elek-
trischer Verbindungselemente, z. B. als elektrische
Steckverbinder oder als Anschlussklemmen realisiert.
Solche Gehäusedurchführungsverbinder müssen oft-
mals mit elektronischen Bauelementen, wie z. B. Kon-
densatoren, insbesondere Entstörkondensatoren, Dros-
seln, Filtern oder ähnlichem versehen werden. Unter ei-
nem elektronischen Bauelement wird im Folgenden ein
einziges aktives oder passives Bauelement oder eine Zu-
sammenschaltung einzelner Bauelemente zu einer über-
geordneten Funktionseinheit verstanden, die dann wie-
derum als vergossenes mehrteiliges Bauelement, als
Schaltung auf einer Leiterplatte oder auf sonstige Weise
bereitgestellt wird.
[0003] Aus der EP 0 507 062 A2 ist eine Steckerleiste
mit mehreren, in ein Isolierstoffgehäuse eingebauten
Steckerstiften bekannt. Zur Abschirmung gegen elektro-
magnetische Störungen ist die Steckerleiste mit einem
Abschirmblech und zur Unterdrückung von leitungsge-
bundenen elektrischen Störeinflüssen mit Chip-Konden-
satoren versehen. Die Chip-Kondensatoren sind auf ei-
ner direkt in die Steckerleiste eingefügte Leiterplatte
montiert.
[0004] In vergleichbarer Weise ist aus der EP 0 411
807 B1 ein elektrischer Verbinder mit einem mit einer
Erdungsplatte und Anschlüssen des Ver-binders elek-
trisch verbundenen Kondensators bekannt. Der mindes-
tens eine Kondensator ist über L-förmige Verbinder mit
Kontaktstiften des elektrischen Verbinders, z. B. durch
Verlöten elektrisch leitend verbunden.
[0005] US 4,804,332 A offenbart einen hiermit ver-
gleichbaren elektrischen Verbinder in Form eines Ste-
ckers mit darin integrierten Filterelementen. Diese Filter-
elemente sind über Kontaktfahnen mit Kontaktstiften des
Steckverbinders verlötet.
[0006] EP 1 415 370 B1 offenbart eine Anschlussbuch-
se mit einem isolierenden Gehäuse, das eine Vielzahl
elektronischer Bauelemente aufnehmende Hohlräume
und in dem Gehäuse angeordnete leitende Anschluss-
kontakte sowie eine Erdungsplatte hat. In den Hohlräu-
men sind leitende Federn zur Herstellung eines elektri-
schen Kontaktes mit der Erdungsplatte angeordnet.
[0007] Im Unterschied zu Gehäusedurchführungsver-

bindern sind andere Arten von elektrischen Geräten be-
kannt, die als Reihenklemmen für eine Tragschiene auf-
rastbar sind und einen Aufnahmeschacht zur Aufnahme
eines elektronischen Steckmoduls haben. So ist bei-
spielsweise aus DE 10 2006 034 164 A1 ein mehrpoliger
Blitzstrom- und Überspannungsableiter in Reihenklem-
menausführung bekannt, der aus einem Basisteil als
Durchgangsklemme und einem in das Basisteil einsetz-
baren Steckmodul mit Schutzelementen besteht. Das
Basisteil hat Federkontakte zum elektrischen Kontaktie-
ren des jeweiligen Steckmoduls. Ein Erdungskontakt
wird durch Federkontakt eines Trägers des Bodenteils
mit der Tragschiene gebildet.
[0008] DE 35 12 143 C1 zeigt eine elektrische An-
schlussklemme zum Befestigen auf einer Tragschiene.
Dabei kann ein Überspannungsschutzelement zwischen
einem Anschlusskörper und der Tragschiene ange-
klemmt werden. Das an der Tragschiene anliegende An-
schlussbein des Überspannungsschutzelementes wird
mit einem Federelement gegen die Tragschiene ge-
drückt.
[0009] DE 198 01 260 A1 offenbart eine Wand-Durch-
führungsklemme für elektrische Leiter mit einer Durch-
gangsstromschiene, die sich mit einer PE-Kontaktschi-
ene in dem Isolierstoffgehäuse kreuzt und mit dieser
elektrisch verbunden ist. Die feinen Enden der PE-Kon-
taktschiene sind unter Bildung federnder Anlage-Endstü-
cke abgewinkelt. Auf diese Weise kann ein an einer Kä-
figzugfeder angeklemmter elektrischer Drahtleiter elek-
trisch leitend über die PE-Kontaktschiene mit einer Mon-
tagewand verbunden werden, wenn die Wanddurchfüh-
rungsklemme in die Montagewand eingesetzt ist.
[0010] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, einen verbesserten Gehäusedurch-
führungsverbinder zu schaffen.
[0011] Diese Aufgabe wird mit dem Gehäusedurchfüh-
rungsverbinder mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unter-
ansprüchen beschrieben.
[0012] Bei einem Gehäusedurchführungsverbinder
mit einem Isolierstoffgehäuse 1 wird vorgeschlagen, min-
destens eine Aufnahmekammer zur Aufnahme eines
elektronischen Bauelementes in das Isolierstoffgehäuse
einzubringen. Der Gehäusedurchführungsverbinder hat
mindestens ein Gehäusekontaktelement, das in dem Iso-
lierstoffgehäuse aufgenommen ist, sich in eine zugeord-
nete Aufnahmekammer hinein erstreckt und einen aus
dem Isolierstoffgehäuse herausragenden Kontaktab-
schnitt zur elektrischen Kontaktierung einer Gehäuse-
wand in einem in einen Durchbruch der Gehäusewand
eingesetzten Zustand des Gehäusedurchführungsver-
binders hat. An den Kontaktabschnitt schließt sich ein
Klemmkontakt zur elektrisch leitenden Kontaktierung ei-
nes Anschlusskontaktes des in der Aufnahmekammer
aufnehmbaren elektronischen Bauelementes an.
[0013] Für einen Gehäusedurchführungsverbinder
wird somit vorgeschlagen, mindestens ein Gehäusekon-
taktelement von einer Aufnahmekammer nach außen
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herauszuführen, um mit einem mit mindestens einem
Teilabschnitt außerhalb des Isolierstoffgehäuses zu-
gänglichen Kontaktabschnitt eine Gehäusewand elek-
trisch leitend zu kontaktieren, wenn der Gehäusedurch-
führungsverbinder in einen Durchbruch der Gehäuse-
wand eingesetzt ist. Durch die Bildung einer Aufnahme-
kammer in dem Isolierstoffgehäuse, die von Wänden des
Isolierstoffgehäuses mindestens teilweise umgeben ist,
kann ein elektronisches Bauelement geschützt in der
Aufnahmekammer eingesetzt werden. Dieses elektroni-
sche Bauelement kann dann bei geringem Impedanzweg
mit dem Gehäusekontaktelement elektrisch leitend ver-
bunden werden und beim Einsetzen des Gehäusedurch-
führungsverbinders in einen Gehäusewanddurchbruch
auf kürzestem Impedanzweg mit der Gehäusewand in
elektrisch leitende Verbindung treten. Damit werden die
EMV-Eigenschaften (elektromagnetische Verträglich-
keit) des Gehäusedurchführungsverbinders bei einfa-
chem kompaktem Aufbau erheblich verbessert. Dies ge-
lingt insbesondere durch eine bestmögliche Verringe-
rung des Bahnwiderstandes zwischen dem elektrischen
Bauelement und dem Gehäusekontaktelement.
[0014] Durch die Integration von Gehäusekontaktele-
menten in ein Isolierstoffgehäuse mit aus dem Isolier-
stoffgehäuse herausragendem Kontaktabschnitt gelingt
ein zuverlässiges und einfaches elektrisches Kontaktie-
ren einer Gehäusewand, wenn der Gehäusedurchfüh-
rungsverbinder in einen Gehäusewanddurchbruch ein-
gesetzt wird.
[0015] Besonders vorteilhaft ist das mindestens eine
Gehäusekontaktelement als Federklammer mit zwei ein-
ander gegenüberliegenden und durch Federkraft zum
Anklemmen eines als Kontaktbein ausgeführten An-
schlusskontaktes eines elektronischen Bauelementes
gegeneinander wirkenden und mit einem die Schenkel
verbindbaren Federbogen ausgebildet. Der erste
Klemmschenkel ragt dabei mit einer zwischen Federbo-
gen und freiem Ende des ersten Klemmschenkels ange-
ordneten Biegung aus dem Isolierstoffgehäuse heraus.
Die Federklammer liegt mit der Biegung im in einen
Durchbruch der Gehäusewand eingesetzten Zustand
des Gehäusedurchführungsverbinders unter Federkraft
an der Gehäusewand an. Die Klemmschenkel können
sich relativ zueinander unter Federkraft aufeinander zu
bewegen, um einen Anschlusskontakt einzuklemmen,
beispielsweise indem ein Klemmschenkel unter Feder-
kraft unter einem Stromschienenstück oder dem Isolier-
stoffgehäuse ruht und der andere Klemmschenkel (na-
hezu frei) beweglich ist.
[0016] Die Gehäusewand wird somit zur Kontaktierung
der Gehäusekontaktelemente und der daran ange-
klemmten Anschlusskontakte der elektronischen Baue-
lemente gleichermaßen genutzt. Damit lässt sich auf zu-
verlässige und einfache Weise eine Schallung zur elek-
tromagnetischen Verträglichkeit (EMV) realisieren, bei
der die Anschlusskontakte der elektronischen Bauele-
mente im Bereich des Durchbruches des Gehäuses zum
liegen kommen, so dass der Impedanzweg vorteilhaft

weiter verkürzt ist.
[0017] Beim Einsetzen des Gehäusedurchführungs-
verbinders in eine Gehäusewandöffnung wird der Ge-
häusedurchführungsverbinder mit Hilfe des an der Ge-
häusewand anliegenden Klemmabschnitts des federn-
den mindestens einen Gehäusekontaktelementes in der
Gehäusewand fixiert. Die Ausbildung der Gehäusekon-
taktelemente als Federklammer hat den Vorteil, dass der
an der Gehäusewand anliegende Klemmabschnitt durch
diese Gehäusewand nach unten in Richtung Innenraum
der Leiteranschlussklemme, d. h. in Richtung der Auf-
nahmekammer verlagert wird und somit die auf den an-
geklemmten Anschlusskontakt aufgebrachte Federkraft
erhöht wird. Wenn der Gehäusedurchführungsverbinder
noch nicht in die Gehäusewandöffnung eingesetzt ist, ist
das mindestens eine Gehäusekontaktelement nur durch
die eigene Federkraft vorgespannt, so dass ein im We-
sentlichen kraftfreies bzw. kraftarmes Einlegen des An-
schlusskontaktes eines elektrischen Bauelementes er-
möglicht wird. Während des Einsetzens des Gehäuse-
durchführungsverbinders in einen Gehäusewanddurch-
bruch erfolgt dann eine automatische Kontaktierung des
Gehäusekontaktelementes mit dem zugeordneten An-
schlusskontakt bzw. der Übergang von der Vorkontak-
tierung beim Einlegen des Anschlusskontaktes in die
Endkontaktierung mit erhöhter Kontaktkraft, die auf den
angeklemmten Anschlusskontakt aufgebracht wird.
[0018] In einer alternativen Ausführungsform, die auch
mit der vorbeschriebenen Ausführungsform einer Feder-
klammer durch Vorsehen verschiedenartiger Gehäuse-
kontaktelemente in einem Isolierstoffgehäuse miteinan-
der kombiniert werden kann, hat mindestens ein Gehäu-
sekontaktelement einen Klemmkontakt mit zwei durch
einen Klemmschlitz zur Aufnahme eines Kontaktbeins
eines elektronischen Bauelementes voneinander beab-
standeten Gabelzungen. Der Anschlusskontakt kann da-
bei z. B. in Form eines Kontaktbeins ausgebildet sein.
Auch ein solcher Gabel-Klemmkontakt ermöglicht ein
einfaches und zuverlässiges Anklemmen eines An-
schlusskontaktes eines elektronischen Bauelementes,
das in die Aufnahmekammer des Isolierstoffgehäuses
eingebracht ist. Auch hier liegen die beiden Gabelzungen
unter Federkraft, die durch die Gabelwurzel, von der die
Gabelzungen abragen, aufgebracht wird, an dem kon-
taktierten Anschlusskontakt an. Bei dieser Ausführungs-
form wird ein nachträgliches Bestücken (Aufsetzen) des
Klemmkontaktes auf einen Anschlusskontakt eines vor-
her in der Aufnahmekammer aufgenommenen und dort
eingesetzten elektronischen Bauelementes ermöglicht.
[0019] Optional sind gleichermaßen andere Klemm-
Kontaktarten für die Anschlusskontakte eines elektri-
schen Bauelementes, wie Käfigzugfeder, U-förmig ge-
bogene, direkt steckbare und in einer Leitereinführungs-
öffnung einer Stromschiene eingesetzte Klemmfeder,
Schraub-Klemm-Anschluss, Schneid-Klemm-Kontakt
oder ähnliches denkbar.
[0020] Auch bei der Nutzung eines Klemmkontaktes
für das Gehäusekontaktelement wird eine elektrische
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Kontaktierung der Gehäusewand ermöglicht. Hierzu ist
es vorteilhaft, wenn sich an die Gabelzungen mit dem
zwischen liegenden Klemmschlitz ein Federelement der-
art anschließt, dass ein Federkontaktabschnitt des Fe-
derelementes aus der Oberseite des Isolierstoffgehäu-
ses herausragt und der Federkontaktabschnitt im in einer
Gehäusewand eingesetzten Zustand des Gehäuse-
durchführungsverbinders unter Federkraft an der Ge-
häusewand anliegt.
[0021] Ein solches Federelement kann beispielsweise
eine sich vom Klemmkontaktbereich wegerstreckende
Federzunge sein. Diese Federzunge muss nicht notwen-
digerweise gebogen sein. Besonders vorteilhaft ist es
jedoch, wenn die Federzunge mit dem freien Ende wie-
der in etwa in dieselbe Richtung wie der Klemmkontakt
umgebogen ist. Damit wird eine Einführschräge bereit-
gestellt. Ein Verhaken des Gehäusekontaktelementes
an der Gehäusewand beim Einsetzen des Gehäuse-
durchführungsverbinders in einen Gehäusewanddurch-
bruch wird auf diese Weise unterbunden.
[0022] Die Gehäusekontaktelemente sind vorzugs-
weise derart verschaltet, dass mindestens zwei in Brei-
tenrichtung der Leiteranschlussklemme direkt oder indi-
rekt nebeneinander aufgereihte Gehäusekontaktele-
mente elektrisch leitend miteinander verbunden sind.
Dies kann entweder über die Gehäusewand, durch mit
den Gehäuseklemmelementen verbindbaren elektri-
schen Leitern oder mit Hilfe von Strombrückerelementen
erfolgen. Für den Fall des Einsetzens von Strombrücker-
elementen haben die Gehäusekontaktelemente vor-
zugsweise Kontaktöffnungen zur Aufnahme und Kontak-
tierung solcher Strombrückerelemente. Die Strombrü-
ckerelemente können hierbei beispielsweise wie von
Brückern bekannt mittels Federzungen in den Kontakt-
öffnungen verrastet werden.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn mindestens
eine Stromschiene von einer zugeordneten Aufnahme-
kammer zur elektrisch leitenden Kontaktierung eines An-
schlusskontaktes eines in der Aufnahmekammer auf-
nehmbaren elektronischen Bauelementes aus zugäng-
lich ist. Mit Hilfe einer sich mindestens teilweise in den
Aufnahmeraum hinein erstreckende Stromschiene ge-
lingt es, das elektronische Bauelement in der Aufnahme-
kammer zusätzlich zur Kontaktierung mit dem Gehäuse-
kontaktelement weiterhin mit der Stromschiene elek-
trisch leitend zu kontaktieren. Dies kann eine direkte oder
indirekte elektrisch leitende Kontaktierung sein. Ein An-
schlusskontakt, beispielsweise in Form eines Kontakt-
beins, kann dann mit Hilfe eines Bauteilkontaktelemen-
tes der Stromschiene direkt mit der Stromschiene und
zusätzlich mit Hilfe des Gehäusekontaktelementes mit
einer angrenzenden Gehäusewand oder durch Querbrü-
ckung mit anderen Gehäusekontaktelementen oder
Stromschienen kontaktiert werden. Dies hat den Vorteil,
dass der Impedanzweg durch die relativ direkte Anbin-
dung der Anschlusskontakte an die Stromschiene z. B.
über ein mit der Stromschiene zusammenwirkendes
Kontaktelement sowie durch die relativ direkte Anbin-

dung an die Gehäusewand über das Gehäusekontakte-
lement signifikant minimiert wird.
[0024] Besonders vorteilhaft ist es hierzu, wenn die
mindestens eine Stromschiene ein Bauteilkontaktele-
ment zum Kontaktieren eines Anschlusskontaktelemen-
tes eines in der zugeordneten Aufnahmekammer auf-
nehmbaren Bauelementes hat. Ein solches Bauteilkon-
taktelement kann z. B. als eine auf eine zugeordnete
Stromschiene aufgesteckte Federklammer mit zwei ein-
ander gegenüberliegenden und durch Federkraft aufein-
ander zu bewegbaren Schenkeln und einem die Schen-
kel verbindenden Federbogen zum Anklemmen eines als
Kontaktbein ausgeführten Anschlusskontaktes eines
elektronischen Bauelementes ausgebildet sein. Damit
gelingt das Anklemmen eines Kontaktbeines als An-
schlusskontakt an die Stromschiene in besonders vor-
teilhafter Weise. Die Federklammer mit ihren zwei ein-
ander gegenüberliegenden Klemmabschnitten und ei-
nem die Klemmabschnitte verbindenden Federbogen
wird auf eine zugeordnete Stromschiene aufgesteckt.
Die Klemmabschnitte sind dabei durch Federkraft auf-
einander zu bewegbar. Auf diese Weise wird erreicht,
dass die Stromschiene mit darauf aufliegendem Kontakt-
bein eines elektronischen Bauelementes in der Art einer
Klammer von den einander gegenüberliegenden Klem-
mabschnitten der Federklammer eingespannt und damit
elektrisch leitend kontaktiert wird.
[0025] Eine solche Federklammer ist einfach, preis-
wert und raumsparend im Bereich der Aufnahmekammer
zu integrieren und ermöglicht eine langzeitstabile elek-
trische Kontaktierung eines elektronischen Bauelemen-
tes.
[0026] Es ist auch möglich die elektrische Kontaktie-
rung des elektrischen Bauelements mit der Stromschie-
ne mittels Lötkontakt oder ähnlichem zu realisieren.
[0027] Zum Fixieren eines Kontaktbeines in ein elek-
tronisches Bauelement in einer definierten Kontaktposi-
tion und Bereitstellung einer vorgegebenen Kontaktflä-
che für das Kontaktbein ist es vorteilhaft, wenn die min-
destens eine Stromschiene angrenzend an einen zuge-
ordneten Anschlusskontakt, insbesondere ein Feder-
klemmelement, eine Anlagewand hat, die auf das zuge-
ordnete Kontaktelement derart ausgerichtet ist, dass das
Kontaktelement einen kontaktierten (z. B. angeklemm-
ten) Anschlusskontakt eines elektronischen Bauelemen-
tes gegen diese Anlagewand drückt. Eine solche Anla-
gewand kann beispielsweise durch Anbringen eines Ver-
satzes in die Stromschiene realisiert werden.
[0028] Die mindestens eine Stromschiene bildet in be-
vorzugter Weise eine die zugeordnete Aufnahmekam-
mer begrenzende Bodenfläche. Damit wird für das elek-
tronische Bauelement eine stabile Auflage bereitgestellt,
so dass das elektronische Bauelement direkt oder indi-
rekt z. B. mit einer isolierenden Zwischenlage auf der
Stromschiene ruht. Denkbar ist, dass das elektronische
Bauelement auch an dieser Stromschiene mechanisch
befestigt wird.
[0029] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Strom-
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schienen im Bereich der zugeordneten Aufnahmekam-
mer, insbesondere im Bereich der Anbindung des An-
schlusskontaktes, gekröpft oder abgewinkelt sind und in
die Aufnahmekammer hineinragen. Damit kann auf ein-
fache Weise eine Anpassung der Klemmposition für den
Anschlusskontakt des elektronischen Bauelementes, d.
h. ein Höhenausgleich realisiert werden. Der Impedanz-
weg wird durch das direkte Anklemmen des Anschluss-
kontaktes an die Stromschiene reduziert und kann durch
den Höhenausgleich weiter minimiert werden.
[0030] Aus EMV-Gesichtspunkten hat es sich als
günstig erwiesen, wenn das elektronische Bauelement
mit seinem Anschlusskontakt möglichst nahe an der
Stromschiene und auch das elektronische Bauelement
selbst mit geringem Abstand zur Stromschiene angeord-
net ist. Dabei hat es sich als vorteilhaft herausgestellt,
wenn zwischen der Stromschiene und dem angrenzen-
den elektronischen Bauelement ein Abstandselement,
insbesondere ein elektrisch-isolierendes Zwischenplätt-
chen, angeordnet ist.
[0031] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das mindes-
tens eine Gehäusekontaktelement in dem Isolierstoffge-
häuse derart angeordnet ist, dass ein mit dem Gehäu-
sekontaktelement kontaktiertes elektronisches Bauele-
ment mit seinen Anschlusskontakten in dem in einen
Durchbruch einer Gehäusewand eingebauten Zustand
in der Ebene einer Gehäusewand und in dem Durch-
bruch der Gehäusewand positionierbar ist. Bei dieser An-
ordnung weist mindestens ein Kontaktpin eines elektro-
nischen Bauelementes in Richtung des Gehäusedurch-
bruchs oder ist mindestens teilweise innerhalb des Ge-
häusedurchbruchs angeordnet. Dadurch wird der Bahn-
widerstand bestmöglich reduziert. Bei Einsatz eines Ent-
störungskondensators als elektronisches Bauelement
wird damit die wirksame Resonanzfrequenz wesentlich
verbessert, was zur Optimierung der Filtereigenschaften
im vorgesehenen Frequenzspektrum des Gehäuse-
durchführungsverbinders führt.
[0032] Einen entsprechenden Effekt lässt sich kon-
struktiv auch erreichen, wenn das mindestens eine Ge-
häusekontaktelement in dem Isolierstoffgehäuse derart
angeordnet ist, dass ein mit dem Gehäusekontaktele-
ment kontaktiertes elektronisches Bauelement in der
Ebene einer Gehäusewand in dem Durchbruch der Ge-
häusewand, in das der Gehäusedurchführungsverbinder
einsetzbar ist, positionierbar ist.
[0033] Der Gehäusedurchführungsverbinder kann z.
B. als elektrischer Steckverbinder oder als Leiteran-
schlussklemme ausgebildet sein. Das Isolierstoffgehäu-
se kann hierbei einteilig oder mehrteilig sein.
[0034] Bei einer Ausgestaltung des Gehäusedurch-
führungsverbinder als Leiteranschlussklemme kann das
Isolierstoffgehäuse aus mehrteiligen, in der Art von Rei-
henklemmen aus direkt nebeneinander angeordneten
separaten Isolierstoffgehäuseteilen zusammengesetzt
werden. Jedes Isolierstoffgehäuseteil nimmt dabei vor-
zugsweise jeweils eine Stromschiene auf und hat eine
seitlich offene Aufnahmekammer. Damit kann ein elek-

tronisches Bauelement zunächst von der Seite in die Auf-
nahmekammer des Isolierstoffgehäuseteils eingesetzt
und mit einer zugeordneten Stromschiene des Isolier-
stoffgehäuseteils kontaktiert werden. Anschließend wer-
den dann die Isolierstoffgehäuseteile mit gegebenenfalls
darin befindlichen elektronischen Bauelementen zu einer
kompakten Leiteranschlussklemme zusammengesetzt.
[0035] Bei einer Leiteranschlussklemme mit Strom-
schiene können beispielsweise zwei einander gegenü-
berliegende Leiterklemmanschlüsse an zwei einander
gegenüberliegenden Endbereichen der sich durch die
Aufnahmekammer erstreckenden Stromschiene ange-
ordnet sein. Durch die zwischen einander gegenüberlie-
genden Leiterklemmanschlüssen angeordnete und an
die Stromschiene angrenzende Aufnahmekammer wird
ein kompakter Aufbau der Leiteranschlussklemme er-
reicht.
[0036] Die an den einander gegenüberliegenden Sei-
ten der jeweiligen Stromschiene vorhandenen Klemm-
anschlüsse sind vorzugsweise als Federklemm-
anschlüsse ausgebildet. Solche Federklemmanschlüsse
können in Direktstecktechnik, z. B. mit Hilfe einer U-för-
migen Stromfeder, die in eine Leiterdurchführungsöff-
nung der Stromschiene eingesetzt ist, mit Hilfe einer Kä-
figzugfeder, einer Schraubenfeder, einem Schneid-
Klemm-Anschluss oder ähnliches realisiert sein. Zur Be-
tätigung eines solchen Federklemmanschlusses kann
ein Hebel oder Drücker als Betätigungselement in das
Isolierstoffgehäuse eingebaut sein. Denkbar ist aber
auch, dass neben den Leitereinführungsöffnungen je-
weils Betätigungsöffnungen in das Isolierstoffgehäuse
eingebracht sind. In einer alternativen Ausführungsform
können die Klemmanschlüsse auch als Stift bzw. Buch-
senanschlüsse zur Realisierung eines elektrischen
Steckverbinders in Form eines Gehäusedurchführungs-
verbinders ausgeführt werden.
[0037] Der Gehäusedurchführungsverbinder ist zur
Durchführung durch eine Gehäusewand und Montage in
der Gehäusewand ausgebildet und hat besonders vor-
teilhaft an der Außenseite des Isolierstoffgehäuses min-
destens einen vorstehenden Wandanlageabschnitt zur
Anlage an der Gehäusewand. Nach Einsetzen des Iso-
lierstoffgehäuses in die Gehäusewand liegt der Wand-
anlageabschnitt somit an der Gehäusewand an. Der Ge-
häusedurchführungsverbinder kann dann auf der dem
Wandanlageabschnitt gegenüberliegenden Seite mit Hil-
fe mindestens eines Rastelementes verrastet werden.
Ein solches Rastelement kann beispielsweise ein sepa-
rater (den Gehäusedurchführungsverbinder aufgeraste-
ter Rastbügel) sein. Dann liegt die Gehäusewand zwi-
schen diesem Rastbügel und dem Wandanlageab-
schnitt.
[0038] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen mit den beigefügten Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 - perspektivische Ansicht einer ersten Aus-
führungsform eines Gehäusedurchfüh-
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rungsverbinders in Form einer Leiteran-
schlussklemme;

Figur 2 - Seiten-Schnittansicht der Leiteranschluss-
klemme aus Figur 1 ;

Figur 3 - Querschnittsansicht der Leiteranschluss-
klemme aus Figuren 1 und 2 im Bereich der
Anbindung von Anschlusskontakten eines
elektronischen Bauelementes;

Figur 4 - perspektivische Ansicht der in einer Ge-
häusewand eingesetzten Leiteranschluss-
klemme aus Figuren 1 bis 3;

Figur 5 - perspektivische Ansicht einer zweiten Aus-
führungsform eines Gehäusedurchfüh-
rungsverbinders in Form einer Leiteran-
schlussklemme;

Figur 6 - Seiten-Schnittansicht der Leiteranschluss-
klemme aus Figur 5;

Figur 7 - Querschnittsansicht der Leiteranschluss-
klemme aus Figuren 5 und 6 im Bereich der
Anbindung von Anschlusskontakten elek-
tronischer Bauelemente;

Figur 8 - perspektivische Ansicht von miteinander
verbundenen Gehäuse kontaktelementen
der Leiteranschlussklemme aus Figur 7;

Figur 9 - Querschnittsansicht der Leiteranschluss-
klemme aus Figuren 5 und 6 im Bereich der
Anbindung von Anschlusskontakten mit
mehreren separaten Gehäusekontaktele-
menten;

Figur 10 - perspektivische Ansicht von separaten Ge-
häusekontaktelementen der Leiteran-
schlussklemme aus Figur 9;

Figur 11 - Teilschnittsansicht einer Gehäusewand
mit einer dahinterliegenden dritten Ausfüh-
rungsform von oberen Kontaktelementen;

Figur 12 - Längsschnittansicht der Gehäusewand mit
den oberen Kontaktelementen gemäß Fi-
gur 11 ;

Figur 13 - Draufsicht-Schnittansicht auf die Gehäu-
sewand mit den oberen Kontaktelementen
aus Figuren 11 und 12;

Figur 14 - perspektivische Ansicht eines oberen Kon-
taktelementes aus Figuren 11 bis 13;

Figur 15 - Seiten-Schnittansicht durch einen Gehäu-

sedurchführungsverbinder in Form einer
Leiteranschlussklemme im in einem Durch-
bruch einer Gehäusewand eingesetzten
Zustand mit in der Ebene der Gehäuse-
wand liegenden Anschlusskontakten des
elektronischen Bauelementes;

Figur 16 - Seiten-Schnittansicht des Gehäusedurch-
führungsverbinders aus Figur 15 mit in der
Ebene der Gehäusewand liegenden elek-
tronischen Bauelementes;

Figur 17 - Seiten-Schnittansicht durch einen Gehäu-
sedurchführungsverbinder mit Leiteran-
schlusskontakt auf einer Seite und Steck-
kontaktanschluss auf der gegenüberlie-
genden Seite;

Figur 18 - Seiten-Schnittansicht eines Gehäuse-
durchführungsverbinders in Form eines
elektrischen Steckverbinders mit Buchsen-
und Stiftkontakt auf je einer Seite der Ge-
häusewand;

Figur 19 - Seiten-Schnittansicht einer Ausführungs-
form eines Gehäusedurchführungsverbin-
ders in Form eines elektrischen Steckver-
binders mit schräg gestelltem und in der
Ebene der Gehäusewand angeordnetem
elektronischem Bauelement;

Figur 20 - Seiten-Schnittansicht durch eine Ausfüh-
rungsform eines Gehäusedurchführungs-
verbinders in Form eines elektrischen
Steckverbinders mit abgesenkter Strom-
schienenebene und in der Ebene der Ge-
häusewand angeordnetem elektronischem
Bauelement.

[0039] Figur 1 lässt eine perspektivische Ansicht einer
ersten Ausführungsform eines Gehäusedurchführungs-
verbinders 1 in Form einer Leiteranschlussklemme er-
kennen. Die Leiteranschlussklemme ist mit einem mehr-
teiligen Isolierstoffgehäuse 2 ausgeführt. Hierbei sind in
der Art einer Reihenklemme scheibenförmige Isolier-
stoffgehäuseteile 2a, 2b, 2c, 2d, 2e vorgesehen, die an-
grenzend aneinander und parallel zueinander angeord-
net und miteinander verbunden sind. An einander ge-
genüberliegenden Seiten, das ist an der Vorderseite 3
und der Rückseite 4 sind Leitereinführungsöffnungen 5
sowie benachbart hierzu Betätigungsöffnungen 6 in das
Isolierstoffgehäuse 2 eingebracht. Diese Leitereinfüh-
rungsöffnungen 5 und Betätigungsöffnungen 6 führen zu
nicht erkennbaren Federklemmanschlüssen im Innen-
raum des Isolierstoffgehäuses 2.
[0040] Weiterhin ist erkennbar, dass an der Oberseite
des Isolierstoffgehäuses 2 mehrere obere Gehäusekon-
taktelemente 7 durch Öffnungen im Isolierstoffgehäuse
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2 hindurchgeführt sind und von der Oberfläche des Iso-
lierstoffgehäuses 2 an der Oberseite nach oben heraus-
ragen. Beim Einschieben der als Gehäusedurchfüh-
rungsklemme 1 ausgebildeten Leiteranschlussklemme
durch eine Gehäusewandöffnung ist es dann möglich,
dass eine die Gehäusewandöffnung begrenzende Ge-
häusewandkante auf diesen Gehäusekontaktelementen
7 aufliegt und damit eine elektrisch leitende Verbindung
zwischen den Gehäusekontaktelementen 7 und der Ge-
häusewand hergestellt wird.
[0041] Das Isolierstoffgehäuse 2 hat einen in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel die Gehäusedurchfüh-
rungsklemme 1 vollständig umlaufenden Wandanlage-
abschnitt 8. Beim Einschieben der Gehäusedurchfüh-
rungsklemme 1 in eine Gehäusewandöffnung kann der
Wandanlageabschnitt 8 zur Anlage an die Gehäusewand
angrenzend an die Gehäuseöffnung gebracht werden.
Um die Gehäusedurchführungsklemme 1 in der Gehäu-
sewand zu sichern, wird auf der dem Wandanlageab-
schnitt 8 gegenüberliegenden Seite mit dazwischen lie-
gender Gehäusewand ein Rastelement 9 z. B. in Form
einer federelastischen Spange auf das Isolierstoffgehäu-
se 2 aufgesetzt und mit diesem geeignet verrastet.
[0042] Figur 2 lässt eine Querschnittsansicht durch die
Gehäusedurchführungsklemme 1 aus Figur 1 erkennen.
Deutlich wird, dass die Gehäusedurchführungsklemme
1 in die Gehäusewandöffnung 10 einer Gehäusewand
11 eingesetzt ist. Die Gehäusedurchführungsklemme 1
liegt mit dem Wandanlageabschnitt 8 an der Gehäuse-
wand 11 an und ist auf der dem Wandanlageabschnitt 8
gegenüberliegenden Seite mit dem Rastelement 9 an
der Gehäusewand 11 festgelegt.
[0043] Erkennbar ist auch, dass die Gehäusewand-
kante 12 der Gehäusewand 11, die die Gehäusewand-
öffnung 10 begrenzt, auf einer Biegung 13 eines oberen
Klemmelementes 7 aufliegt. Das obere Gehäusekontak-
telement 7 ist als Federklammer (Federklemmelement)
mit einem unteren Klemmschenkel 14, einem sich daran
anschließenden Federbogen 15 und einem oberen Fe-
derschenkel 16 ausgebildet. Die Biegung 13 befindet
sich zwischen dem Federbogen 15 und dem oberen
Klemmschenkel 16. Deutlich wird, dass die freien Enden
der unteren und oberen Klemmschenkel 14, 16 annä-
hernd parallel zueinander ausgerichtet und zum Anklem-
men eines dazwischen einsetzbaren ersten Anschluss-
kontakte 17a eines elektronischen Bauelementes 18 vor-
gesehen sind. Durch das Einklemmen des Gehäusekon-
taktelementes 7 in die Gehäusewand 11 durch die un-
mittelbar anliegende konisch zulaufende Gehäusewand-
kante 12 wird eine sichere Kontaktierung des ersten An-
schlusskontaktes 17a und der Gehäusewand 11 erreicht.
[0044] In den Ausführungsbeispielen sind die An-
schlusskontakte 17a, 17b als Kontaktbeine ausgeführt.
Denkbar sind aber auch andere Varianten von An-
schlusskontakten, wie z.B. einfache Anschlussflächen,
die nicht beidseits durch Federklammern, sondern z.B.
einseitig durch Druckfedern kontaktiert werden, oder An-
schlussfahnen o.ä..

[0045] Das elektronische Bauelement 18 ist in eine
Aufnahmekammer 19 eingebaut, die in das Isolierstoff-
gehäuse 2 eingebracht ist und damit mindestens teilwei-
se und bevorzugt allseits von dem Isolierstoffgehäuse
umschlossen ist.
[0046] Das Isolierstoffgehäuse 2 hat weiterhin eine An-
zahl von Stromschienen 20, die auf einer gemeinsamen
Ebene hintereinander angeordnet sind. An den jeweils
gegenüberliegenden Endbereichen der Stromschiene
20 sind Leiterklemmanschlüsse 21 vorgesehen, die in
dem dargestellten Ausführungsbeispiel als direkt steck-
bare Federklemmanschlüsse ausgeführt sind. Hierzu ist
in den Endbereichen der Stromschiene 20 jeweils eine
Leitereinführungsöffnung mit diese mindestens teilweise
umgebendem Lochkragen 22 und einer in diese Leiter-
einführungsöffnung der Stromschiene 20 eingesetzten
U-förmig gebogenen Klemmfeder 23 gebildet.
[0047] Zum Öffnen des Federklemmanschlusse 21
und Lösen eines durch die Leitereinführungsöffnung 5
hindurch geführten und an die Klemmfeder 23 ange-
klemmten elektrischen Leiter ist eine Betätigungsöffnung
6 vorgesehen, die zu einer zugeordneten Klemmfeder
23 führt.
[0048] Denkbar sind allerdings auch Ausführungsfor-
men, bei denen die Klemmfeder 23 in dieser U-förmigen
Art oder z. B. als Käfigzugfeder mit Hilfe eines Betäti-
gungshebels betätigt wird. Der Betätigungshebel würde
dann in an sich bekannter Weise in das Isolierstoffge-
häuse einschwenkbar gelagert eingebaut sein.
[0049] Deutlich wird, dass im Bereich zwischen den
beiden einander gegenüberliegenden Leiterklemm-
anschlüssen 21 eine Klemmstelle zum Anklemmen eines
unteren Anschlusskontaktes 17b vorgesehen ist. Hierzu
ist ein Bauteilkontaktelement 24 in Form eines Feder-
klemmelementes von der Seitenkante quer zur Längs-
richtung L der Stromschiene 20 auf die Stromschiene 20
aufgesetzt. Das unteres Kontaktelement 24 ist ebenfalls
U-förmig gebogen und hat einen unteren Anlageschen-
kel 25, ein an sich daran anschließenden (nicht sichtba-
ren) Federbogen und einen sich mindestens in einem
Teilbereich annähernd parallel zum Anlageschenkel 25
erstreckenden Klemmschenkel 26. Der Klemmschenkel
26 ist derart gebogen, dass ein zweiter Anschlusskontakt
17b eines elektronischen Bauelementes 18 auf der
Stromschiene 20 aufliegt mit Hilfe des Klemmschenkels
26 gegen die Stromschiene 20 gedrückt und dort mecha-
nisch gehalten und elektrisch kontaktiert wird.
[0050] Zur Lagefixierung des Bauteilkontaktelementes
24 auf der Stromschiene 20 kann die Stromschiene 20
eine Fixieröffnung 27 haben. Diese Fixieröffnung 27
muss nicht notwendigerweise beidseitig offen (Durch-
gangsbohrung) sein, sondern kann auch als Vertiefung
(Mulde oder Sackbohrung) ausgeführt sein. An dem An-
lageschenkel 25 des Bauteilkontaktelementes 24 ist eine
in Richtung Klemmschenkel 26 ragende Fixiernase 28
zum Eintauchen in die Fixieröffnung 27 vorgesehen.
[0051] Weiterhin wird deutlich, dass die Stromschiene
20 in Richtung des zweiten Anschlusskontaktes 17b hin
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gekröpft bzw. gebogen ist, um einen Höhenausgleich zur
direkten Anbindung des zweiten Anschlusskontaktes
17b an die Stromschiene zu schaffen.
[0052] Figur 3 lässt eine Querschnittsansicht der Ge-
häusedurchführungsklemme 1 aus Figuren 1 und 2 im
Bereich der Anbindung der Anschlusskontakte 17a, 17b
der elektronischen Bauelemente 18 erkennen. Dabei
wird deutlich, dass die zweiten Anschlusskontakte 17b
von dem Klemmschenkel 26 auf die Stromschiene 20
durch Federkraft des unteren Bauteilkontaktelementes
24 gedrückt werden. Erkennbar ist auch, dass das unte-
res Bauteilkontaktelement 24 in Art einer U-förmig gebo-
genen Blattfeder mit dem an der Unterseite der Strom-
schiene 20 aufliegenden Anlageschenkel 25, dem sich
daran anschließenden Federbogen 29 und dem sich an
den Federbogen 29 anschließenden Klemmschenkel 26
gebildet ist. Das freie Ende 30 des Klemmschenkels 26
ist nach oben gebogen, um eine Einlaufschräge zum Ein-
führen eines Anschlusskontaktes 17b bereitzustellen.
[0053] Erkennbar ist weiterhin, dass die Stromschie-
nen 20 Anlagewände A haben. Die Anlagewände A sind
durch Umformen, z.B. Prägen, der Stromschienen 20 im
Anbindungsbereich für die Anschlusskontakte 17b aus-
gebildet. Die Anlagewände A bilden eine definierte Kon-
taktanlage bzw. einen Anschlag für die Anschlusskon-
takte 17b, die mit Hilfe der Klemmschenkel 26 gegen die
zugeordnete Anlagewand A gedrückt und damit elek-
trisch leitend mit der Stromschiene 20 kontaktiert wer-
den.
[0054] Deutlich wird aus der Schnittansicht der Figur
3 auch, dass die Gehäusedurchführungsklemme 1 aus
mehreren Isolierstoffgehäuseteilen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e zu-
sammengesetzt sind. Die Isolierstoffgehäuseteile 2a, 2b,
2c, 2d, 2e sind in der Art einer Reihenklemme scheiben-
förmig ausgeführt und direkt angrenzend aneinander, in
Breitenrichtung B nebeneinander angeordnet und mit-
einander verbunden.
[0055] In dem Isolierstoffgehäuse 2 sind Aufnahme-
kammern 19 für elektronische Bauelemente 18 gebildet.
Hierzu sind von der Seite der einzelnen Isolierstoffge-
häuseteile 2a, 2b, 2c, 2d und 2e zugängliche Vertiefun-
gen in die Isolierstoffgehäuseteile 2a bis 2e eingebracht.
Damit kann zunächst ein elektronisches Bauelement 18
in die Vertiefung eines solchen Isolierstoffgehäuseteiles
2a bis 2e eingebracht und mit der jeweils daran ange-
ordneten Stromschiene mit Hilfe des darauf aufgesetzten
unteres Bauteilkontaktelementes 24 bzw. mit dem Ge-
häusekontaktelement 7 elektrisch leitend kontaktiert
werden. Anschließend wird die angrenzende Isolierstoff-
gehäusehälfte 2a bis 2e auf die zugeordnete benachbar-
te Isolierstoffgehäusehälfte 2a bis 2e aufgesetzt und da-
mit die Aufnahmekammer 19 geschlossen. Die Aufnah-
mekammern 19 sind hinreichend groß ausgeführt, um
eine Aufnahme von elektronischen Bauelementen unter-
schiedlicher Größe zu ermöglichen.
[0056] Die Isolierstoffgehäusehälften 2a bis 2e können
in an sich bekannter Weise z. B. mit Hilfe von vorstehen-
den Rastnasen und korrespondierenden Rastvertiefun-

gen miteinander verrastet und optional oder zusätzlich
hierzu miteinander verschraubt werden. Denkbar ist aber
auch ein Verkleben oder sonstiges nicht lösbares Ver-
binden der Isolierstoffgehäuseteile 2a bis 2b miteinander
nach Einbau der gewünschten elektronischen Bauele-
mente 18 in die Aufnahmekammern 19.
[0057] Figur 4 lässt eine perspektivische Ansicht der
Gehäusedurchführungsklemme 1 aus Figuren 1 bis 3 er-
kennen. Dabei wird deutlich, dass die Gehäusedurchfüh-
rungsklemme 1 in Form einer Leiteranschlussklemme
durch die Gehäusewandöffnung an der Gehäusewand
11 geführt ist. Erkennbar ist auch, dass die Gehäuse-
durchführungsklemme 1 mit einer ringsum laufenden
Wandanlageabschnitt 8 an der Gehäusewand 11 anliegt,
um so ein weiteres Einschieben der Gehäusedurchfüh-
rungsklemme 1 in Längsrichtung L der Gehäusedurch-
führungsklemme 1 zu verhindern. Auf der dem Wandan-
lageabschnitt 8 gegenüberliegenden Seite mit zwischen
liegender Gehäusewand 11 ist ein Rastelement 9 in der
Art einer Spange auf das Isolierstoffgehäuse 2 aufge-
setzt und mit diesem verrastet. Damit wird ein ungewoll-
tes Entnehmen der Gehäusedurchführungsklemme 1
aus der Gehäusewand 11 verhindert.
[0058] Figur 5 lässt eine perspektivische Ansicht einer
zweiten Ausführungsform einer Gehäusedurchführungs-
klemme 1 erkennen. Der Aufbau entspricht im Wesent-
lichen der vorher beschriebenen Ausführungsform ge-
mäß Figuren 1 bis 4. Er unterscheidet sich jedoch in der
Ausführung der Gehäusekontaktelemente 7. Diese Ge-
häusekontaktelemente 7 ragen zwar auch mit einer Bie-
gung 13 aus einer Öffnung an der Oberseite des Isolier-
stoffgehäuses 2 aus diesem heraus. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind die Gehäusekontaktelemente 7 aber
nicht als Federklemmelemente ausgebildet, sondern ha-
ben Gabelkontakt-Klemmanschlüsse, was nachfolgend
deutlicher wird.
[0059] Figur 6 lässt eine Querschnittsansicht der Ge-
häusedurchführungsklemme 1 aus Figur 5 erkennen.
Hierbei wird deutlich, dass der Aufbau im Wesentlichen
der Gehäusedurchführungsklemme 1 aus Figuren 1 bis
4 entspricht, so dass auf das oben Gesagte verwiesen
wird.
[0060] Ein Unterschied stellt jedoch die Ausführungs-
form der Gehäusekontaktelemente 7 dar. Erkennbar ist,
dass ein Gabel-Klemmkontakt 31 mit seinem freien Ende
in Richtung Stromschiene 20 quer zur Längsrichtung L
der Stromschiene 20 und quer zur Breitenrichtung B ragt.
Ein erster Anschlusskontakt 17a eines elektronischen
Bauelementes 18 wird dann in einen zwischen zwei Ga-
belzungen liegenden Klemmschlitz des Gabel-Klemm-
kontaktes 31 eingeführt und mit den Gabelzungen elek-
trisch leitend kontaktiert.
[0061] An den Gabel-Klemmkontakt 31 schließt sich
ein Federelement 32 an, das mit einer Biegung 13 aus
der Oberseite des Isolierstoffgehäuses 2 herausragt und
hierfür durch eine Öffnung im Isolierstoffgehäuse 20 hin-
durch tritt. Das Federelement 32 kann als einfacher, sich
nahezu geradlinig erstreckender Materiallappen oder
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wie dargestellt in Form einer gebogenen Feder ausge-
bildet sein. Die dargestellte Ausführungsform mit einem
federartig gebogenen Federelement 32, bei dem sich an
die obere Biegung 13 ein Federbogen 33 und ein Aufla-
geschenkel 34 anschließt, hat den Vorteil, dass eine si-
chere elektrische Kontaktierung der Gehäusewand 11
durch zwischen der Biegung 13 und dem auf dem Iso-
lierstoffgehäuse 2 aufliegenden Auflageschenkel 34 aus-
geübte Federkraft erreicht wird.
[0062] Das Gabel-Klemmelement 31 kann nachträg-
lich in das Isolierstoffgehäuse 2 eingesetzt werden, um
einen ersten Anschlusskontakt 17a eines bereits in einer
zugeordneten Aufnahmekammer 19 befindlichen elek-
tronischen Bauelementes 18 zu kontaktieren. Hierzu hat
das Isoliergehäuse 2 an der Oberseite Schlitze S, in die
die Gehäusekontaktelemente 7 eingeführt werden.
[0063] Figur 7 lässt eine Querschnittsansicht der Aus-
führungsform einer Gehäusedurchführungsklemme 1
der Figuren 5 und 6 im Bereich der Anbindung der An-
schlusskontakte 17a, 17b der elektrischen Bauelemente
18 erkennen. Die Gestaltung der Stromschienen 20 mit
darauf aufgestecktem Bauteilkontaktelement entspricht
der ersten Ausführungsform gemäß Figur 3, so dass auf
das dort Gesagte verwiesen wird.
[0064] Die Gehäusekontaktelemente 7 sind hingegen
entsprechend Figur 6 mit Gabel-Klemmkontakten 31
ausgestattet. Die Gabel-Klemmkontakte 31 haben je-
weils zwei unter Belassung eines Klemmschlitzes 35
voneinander beabstandete Gabelzungen 36a, 36b. Der
Klemmschlitz 35 ist zum freien Ende hin konisch verbrei-
tert, um auf diese Weise eine Einführschräge für ein zu-
geordnetes Kontaktbein 17a bereitzustellen. In einem
Klemmabschnitt des Klemmschlitzes 35 wird ein zuge-
ordneter Anschlusskontakt 17a eines elektronischen
Bauelementes 18 zwischen den Gabelzungen 36a, 36b
eingeklemmt und elektrisch leitend verbunden.
[0065] Erkennbar ist, dass die Gehäusekontaktele-
mente 7 miteinander über Querstege 37 elektrisch lei-
tend verbunden sind. Die Gehäusekontaktelemente 7
und die Querstege 37 sind vorzugsweise integral aus
einem Blechelement gefertigt. Dieses integrale Kontakt-
stück besteht aus mehreren auf einer Ebene nebenein-
ander mit zwischenliegenden Querstegen 37 angeord-
neten Gehäusekontaktelementen 7 und wird in das Iso-
lierstoffgehäuse 2 der Leiteranschlussklemme einge-
baut.
[0066] Figur 9 lässt eine Querschnittsansicht einer
weiteren Ausführungsform einer Leiteranschlussklem-
me 1 im Anbindungsbereich der Anschlusskontakte 17a,
17b der elektronischen Bauelemente 18 erkennen. Im
Unterschied zu der Ausführungsform gemäß Figur 7 und
8 sind die Gehäusekontaktelemente 7 einzeln ausgebil-
det und in Querrichtung nicht miteinander verbunden. In
dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind vier sepa-
rate Gehäusekontaktelemente 7 unabhängig voneinan-
der in das Isolierstoffgehäuse 2 der Leiteranschluss-
klemme 1 eingebaut.
[0067] Die übrige Ausgestaltung der Gehäusedurch-

führungsklemme 1 entspricht den vorher beschriebenen
Ausführungsbeispielen, so dass auf die diesbezüglichen
Erläuterungen verwiesen wird.
[0068] Figur 10 lässt eine perspektivische Ansicht der
vier separaten, nebeneinander auf einer Ebene ange-
ordneten Gehäusekontaktelemente 7 erkennen. Wie bei
dem vorher beschriebenen Ausführungsbeispiel schlie-
ßen sich an die Gabel-Klemmkontakte 31 Federelemen-
te 32 in Form eines U-förmig gebogenen Federarms an,
deren obere Biegung 13 wie vorher erläutert aus dem
Isolierstoffgehäuse 2 herausragt. Auf diese Weise kann
das Gehäusekontaktelement 7 mit einer Gehäusewand
11 elektrisch leitend kontaktiert werden. Diesbezüglich
wird auf die Erläuterungen zu Figur 6 verwiesen.
[0069] Figur 11 lässt eine Teilschnittansicht auf eine
Gehäusewand 11 mit mehreren nebeneinander ange-
ordneten Nuten 38 und darin eingeführten Gehäusekon-
taktelementen 7 ohne Leiteranschlussklemme erken-
nen. Die Gehäusekontaktelemente 7 sind vorgesehen,
um nachträglich in Schlitze S an der Oberseite eines Iso-
lierstoffgehäuses 2 einer Gehäusedurchführungsklem-
me 1 eingesetzt zu werden.
[0070] Erkennbar ist, dass die Gehäusekontaktele-
mente 7 U-förmig gebogen sind und einen oberen Ver-
bindungssteg 39 haben, an dessen Enden einander ge-
genüberliegend mit einer 90° Biegung Gabel-Klemmkon-
takte 31 nach unten ragen. Die Gabel-Klemmkontakte
31 haben jeweils in vorher beschriebener Weise zwei
voneinander beabstandete Gabelzungen 36a, 36b, die
einen Klemmschlitz 35 zum Anklemmen eines Kontakt-
beins eines elektronischen Bauelementes bereitstellen.
[0071] Erkennbar ist, dass die Gehäusekontaktele-
mente 7 mit ihrem oberen Bereich in die Nut 38 eingeführt
sind und mit den Seitenkanten des oberen Verbindungs-
steges 39 die Seitenwände der Nut 38 elektrisch leitend
kontaktiert.
[0072] Auch hier sind die Gehäusekontaktelemente 7
als Gabel-Klemmkontakte ausgeführt, deren Gabelzun-
gen 36a, 36b unter Belassung jeweils eines Klemmschlit-
zes 35 in einer Aufnahmekammer 19 für elektronische
Bauelemente hineinragen. Im oberen Bereich können
diese Gehäusekontaktelemente 7 mit Hilfe eines sich
quer in Breitenrichtung der Gehäusedurchführungsklem-
me 1 erstreckenden Stromschienenstücks 20 elektrisch
leitend miteinander verbunden sind. Mit Hilfe dieses
Stromschienenstücks 38 werden die Gehäusekontakte-
lemente 7 zudem mechanisch im Isolierstoffgehäuse 2
der Gehäusedurchführungsklemme 1 gehalten.
[0073] Figur 12 lässt eine Längsschnittansicht der Ge-
häusedurchführungsklemme 1 im Teilschnitt im Bereich
der Gehäusekontaktelemente 7 erkennen. Hierbei wird
deutlich, dass die Gehäusekontaktelemente 7 U-förmig
gebogen sind und einen oberen Verbindungssteg 39 ha-
ben, an dessen Enden einander gegenüberliegend mit
einer 90° Biegung Gabel-Klemmkontakte 31 nach unten
ragen.
[0074] Figur 13 lässt eine Draufsicht auf die Gehäuse-
kontaktelemente 7 gemäß Figur 11 und 12 erkennen.
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Dabei wird deutlich, dass der obere Verbindungssteg 39
der Gehäusekontaktelemente 7 jeweils Öffnungen 40
haben, mit denen die Federklemmwirkung der Seiten-
kanten des oberen Verbindungsstegs 39 beim Einklem-
men in eine Nut 38 verstärken. Deutlich erkennbar ist,
dass die Seitenkanten des oberen Verbindungssteges
39 an den Seitenwänden der zugeordneten Nut 38 an-
liegen und diese damit elektrisch leitend kontaktieren.
[0075] Figur 14 lässt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Gehäusekontaktelementes 7 in der Ausführungs-
form der Figur 13 erkennen. Deutlich wird, dass an dem
oberen Verbindungsstück 39 eine ovalförmige Öffnung
40 eingebracht ist und zwei Gabelkontakte 31 parallel
zueinander angeordnet sind und von dem einander ge-
genüberliegenden Enden des oberen Verbindungsste-
ges 39 in die gleiche Richtung voneinander nach unten
abragen.
[0076] Figur 15 lässt eine Seiten-Schnittansicht durch
eine weitere Ausführungsform eines Gehäusedurchfüh-
rungsverbinders 1 in Form einer Leiteranschlussklemme
erkennen. Diese ist ähnlich wie der in Figur 2 dargestellte
Gehäusedurchführungsverbinder aufgebaut und in ei-
nen Durchbruch einer Gehäusewand 11 eingesetzt. In
die Aufnahmekammer 2 ist ein elektronisches Bauele-
ment 18 in Form eines Entstörkondensators aufgenom-
men. Zwischen dem elektronischen Bauelement 18 und
der Stromschiene 20 befindet sich ein nicht leitendes
Zwischenplättchen 41. Das elektronische Bauelement
18 ruht somit durch das zwischen liegende, nicht leitende
Zwischenplättchen elektrisch isoliert auf der Stromschie-
ne 20. Ein solches nicht leitendes Zwischenplättchen 41
als Abstandsscheibe zwischen dem elektronischen Bau-
element 18 und der Stromschiene führt bei geringem Ab-
stand des Entstörkondensators zur Stromschiene 20 zu
einer Verbesserung der wirksamen Resonanzfrequenz.
[0077] Deutlich wird weiterhin, dass die als Anschluss-
beine ausgeführten Anschlusskontakte 17a, 17b des
elektronischen Bauelementes 18 in der Ebene der Ge-
häusewand 11 liegen. Mindestens eines der Kontaktbei-
ne des Entstörkondensators weist somit in Richtung Ge-
häusedurchbruch und liegt mindestens teilweise inner-
halb dieses Gehäusedurchbruchs. Hierdurch wird der
Bahnwiderstand bestmöglich verkürzt. Diese Anordnung
ist allerdings abhängig von der Bauform des elektrischen
Bauelements 18. Ein entscheidender Vorteil wird er-
reicht, wenn die Lage des mindestens einen Anschluss-
kontaktes 17a, 17b sehr nah an der Stromschiene 20
bzw. sehr nah an der angrenzenden Gehäusewand des
Gehäusedurchbruchs und dem Gehäusekontaktelement
7 liegt. Dies führt zu einem geringen Bahnwiderstand und
damit zu einer niederimpedanten Anbindung an die Ge-
häusewand 11 und die Stromschiene 20.
[0078] Zur Filterung und Ableitung von Störungen ist
das Gehäuse und die Gehäusewand 11 selbstverständ-
lich elektrisch leitend und z.B. aus Metallblech gefertigt.
[0079] Für einen mehrphasigen Gehäusedurchfüh-
rungsverbinder sollten die Impedanzen der Ableitstre-
cken der einzelnen Phasen L1, L2, L3 und N möglichst

gleich sein, um einen einheitlichen Frequenzgang aller
Potentiale zu verwirklichen.
[0080] Figur 16 zeigt eine Seiten-Schnittansicht eines
Gehäusedurchführungsverbinders 1 in Form einer Lei-
teranschlussklemme. Die Ausführungsform ist vergleich-
bar mit Figur 15 mit dem Unterschied, dass nunmehr das
elektronische Bauelement 18, d.h. der Entstörkondensa-
tor, in der Ebene der Gehäusewand 11 im Gehäuse-
wanddurchbruch positioniert ist, in die der Gehäuse-
durchführungsverbinder 1 in den Durchbruch der Gehäu-
sewand 11 eingesetzt ist.
[0081] Im Übrigen kann auf die Ausführungen zu dem
Ausführungsbeispiel aus Figur 15 verwiesen werden.
[0082] Figur 17 lässt eine Ausführungsform eines Ge-
häusedurchführungsverbinders 1 erkennen, bei der auf
einer Seite (linke Seite) ein Leiterklemmanschluss und
auf der rechten Seite ein Steckverbinderanschluss vor-
gesehen ist. Hierzu ist am freien Ende der Stromschiene
20 ein Stiftkontakt 42 ausgebildet, der von einer Steck-
kontaktöffnung 43 des Isolierstoffgehäuses 2 umgeben
ist.
[0083] Eine solche Kombination von Leiteranschluss-
klemmen auf einer Seite und Steckverbinderanschluss
auf der anderen Seite ist für alle vorbeschriebenen Aus-
führungsformen eines Gehäusedurchführungsverbin-
ders denkbar und im Prinzip von der konkreten Ausbil-
dung der Aufnahmekammer für ein elektronisches Bau-
element und der Gestaltung des mindestens einen Ge-
häusekontaktelementes und Bauteilkontaktelementes
unabhängig.
[0084] Anstelle des dargestellten Stiftkontaktes 42
kann selbstverständlich auch ein Buchsenkontakt oder
eine andere Ausführungsform eines lösbaren Kontakts
eines elektrischen Steckverbinders vorgesehen sein.
[0085] Die Figur 18 lässt eine Schnittansicht einer wei-
teren Ausführungsform eines Gehäusedurchführungs-
verbinders 1 in Form eines elektrischen Steckverbinders
erkennen. Bei dieser Ausführungsform ist auf der linken
Seite ein Buchsenkontakt 44 und auf der rechten Seite
wiederum der Stiftkontakt 42 aus Figur 17 vorhanden.
Der Buchsenkontakt 44 und der Stiftkontakt 42 sind je-
weils durch eine Steckkontaktöffnung 43, die durch das
Isolierstoffgehäuse 2 gebildet ist, vorzugsweise um-
fangseitig allseits umgeben.
[0086] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die Stromschiene 20 angrenzend an das Bauteilkontak-
telement 24 unterhalb des elektronischen Bauelementes
18 nach unten abgekröpft, um auf diese Weise einen
Freiraum für den zweiten Anschlusskontakt 17b des elek-
tronischen Bauelementes 18 zur Stromschiene 20 zu er-
reichen. Damit wird sichergestellt, dass die elektrische
Anbindung des elektronischen Bauelementes 18 an die
Stromschiene 20 auf definierte Weise ausschließlich
über das Bauteilkontaktelement 24 erfolgt.
[0087] Figur 19 lässt eine andere Ausführungsform ei-
nes Gehäusedurchführungsverbinders 1 in Form eines
elektrischen Steckverbinders in der Schnittansicht in
dem in einem Durchbruch einer Gehäusewand 11 ein-
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gesetzten Zustand erkennen. Hierbei ist das elektrische
Bauelement 18 ausgehend von dem Gehäusekontakte-
lement 7 diagonal nach unten in Richtung Stromschiene
20 in die Aufnahmekammer 19 so eingesetzt, dass sich
der erste Anschlusskontakt 17a und das elektronische
Bauelement 18 im Wesentlichen in der Ebene der Ge-
häusewand im Durchbruch der Gehäusewand 11 befin-
det, wenn der Gehäusedurchführungsverbinder 1, wie
dargestellt, in den Gehäusewanddurchbruch eingesetzt
ist. Die Anbindung des zweiten Anschlusskontaktes 17b
an die Stromschiene 20 erfolgt durch Versetzen des Bau-
teilkontaktelements 24 an das rechte Ende der Aufnah-
mekammer 19.
[0088] Hierdurch werden die Transmissionen des Ab-
leitkondensators weiter verbessert und im Hinblick auf
die Bauform des elektronischen Bauelementes 18 in
Form eines Entstörkondensators optimiert. Bei den dar-
gestellten Ausführungsformen liegt die Stromschiene 20
auf der rechten Seite diagonal nach oben ab, so dass
das als Stiftkontakt eines Steckverbinders ausgeführte
freie Ende ebenfalls diagonal nach oben weist. Der
Steckverbinder ist somit schräg von oben zugängig was
gegebenenfalls die Bedienung erleichtert und Bauraum
spart.
[0089] Figur 20 lässt eine Abwandlung des Gehäuse-
durchführungsverbinders 1 aus Figur 19 in Form eines
elektrischen Steckverbinders erkennen. Dort ist die
Stromschiene 20 unterhalb des elektronischen Bauele-
mentes 18 signifikant nach unten abgesenkt, um die Auf-
nahmekammer 19 im Bereich des Durchbruchs in der
Ebene der Gehäusewand 11 zur Aufnahme des elektro-
nischen Bauelementes 18 zu vergrößern. Das elektroni-
sche Bauelement 18 grenzt dabei direkt oder vorzugs-
weise mit zwischen liegender isolierender Zwischenplat-
te (nicht dargestellt) an die Stromschiene 20 an. Der
zweite Anschlusskontakt 17b liegt dabei in der Ebene,
die der Ebene der Stromschiene 20 angrenzend an die
Absenkung mit dem darin angeordneten Bauteilkontak-
telement 24 entspricht. Der zweite Anschlusskontakt des
elektronischen Bauelementes 18 kann damit auf kürzes-
tem Wege elektrisch leitend mit der Stromschiene 20 ver-
bunden werden. Es hat sich gezeigt, dass dies ebenfalls
zu einer erheblichen Verbesserung der Transmission
durch Verringerung des Bahnwiderstandes führt. Die
dargestellten Varianten sind von der Bauform des elek-
tronischen Bauelementes 18 abhängig auszuwählen und
würden zur Verbesserung der Transmission von Ableit-
kondensatoren durch unterschiedliche Positionierung
der Ableitkondensatoren an einem Gehäusedurchfüh-
rungsverbinder 1 gefunden, der elektrisch leitend an die
Gehäusewand 11 und die Stromschiene 20 angeschlos-
sen wird. Die Transmissionen sind aber im Wesentlichen
von den Impedanzen der Kondensatoranschlüsse zu
den Gehäusekontaktierungen, den Impedanzen der
Kondensatoranschlüsse zu der Stromschiene und den
Außenanschlüssen, sowie von der Position der Kontakt-
stifte des Kondensators und des Ableitkondensators
selbst im Bezug auf das elektrisch leitende Gehäuse ab-

hängig. Die höchste wirksame Resonanzfrequenz und
somit der beste Filter im geplanten Frequenzspektrum
eines elektrischen Gehäusedurchführungsverbinders 1
wird erhalten, wenn der Ableitkondensator in der Ebene
des Gehäusedurchbruchs angeordnet ist und dabei min-
destens einen Anschlusskontakt des Ableitkondensators
in Richtung Gehäusedurchbruch aufweist oder mindes-
tens teilweise innerhalb dieses Gehäusedurchbruchs
liegt. Jede andere Bauteillage führt zwangsläufig zu ei-
nem größeren Bahnwiderstand. Die bevorzugte Lage
des Ableitkondensators im Bezug auf das Gehäuse ist
somit wesentlich von der Bauform des Kondensators und
dessen Anschlusspins abhängig.
[0090] Der erste Anschlusskontakt des elektronischen
Bauelementes 18 sollte dabei sehr nah an dem Gehäu-
sedurchbruch bzw. der Randkante der Gehäusewand
11, an der das Gehäusekontaktelement 7 in elektrisch
leitendem Kontakt mit der Gehäusewand 11 tritt, sein.
Die Lage des zweiten Anschlusskontaktes 17b sollte hin-
gegen sehr nah an der Stromschiene 20 sein. Hierdurch
wird ein geringer Bahnwiderstand und damit eine nieder-
impedante Anbindung an die Gehäusewand 11 und die
Stromschiene 20 erreicht.
[0091] Der Ableitkondensator selbst sollte mit gerin-
gem Abstand zur Stromschiene 20 gegebenenfalls mit
elektrisch isolierender Zwischenscheibe angeordnet
werden.
[0092] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Lage der
Kondensatorkontaktierung sehr nah an den Außenan-
schlüssen des Gehäusedurchführungsverbinders liegt.
Auch hierdurch wird der Bahnwiderstand verringert.
[0093] Vorteilhaft ist es weiter, wenn das elektronische
Bauelement 18 insbesondere in Form eines Kondensa-
tors möglichst vollständig innerhalb des Isolierstoffge-
häuses des Gehäusedurchführungsverbinders 1 aufge-
nommen und besonders bevorzugt von dem Isolierstoff-
gehäuse 2 vollständig umschlossen ist.

Patentansprüche

1. Gehäusedurchführungsverbinder (1) mit einem Iso-
lierstoffgehäuse (2), in das mindestens eine Aufnah-
mekammer (19) eingebracht ist, wobei der Gehäu-
sedurchführungsverbinder (1) mindestens ein Ge-
häusekontaktelement (7) hat, das in dem Isolierstoff-
gehäuse (2) aufgenommen ist, sich in die zugeord-
nete Aufnahmekammer (19) hinein erstreckt und ei-
nen aus dem Isolierstoffgehäuse (2) herausragen-
den Kontaktabschnitt (13) zur elektrischen Kontak-
tierung einer Gehäusewand (11) in einem in einen
Durchbruch der Gehäusewand (11) eingesetzten
Zustand des Gehäusedurchführungsverbinders (1)
hat, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnah-
mekammer (19) zur Aufnahme eines elektronischen
Bauelementes (18) ausgebildet ist und das mindes-
tens ein Gehäusekontaktelement (7) einen sich an
den Kontaktabschnitt (13) anschließenden Klemm-
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kontakt zur elektrisch leitenden Kontaktierung eines
Anschlusskontaktes (17a) des in der Aufnahmekam-
mer (19) aufnehmbaren elektronischen Bauelemen-
tes (18) hat.

2. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Gehäusekontaktelement (7) als Feder-
klammer mit zwei einander gegenüberliegenden und
durch Federkraft zum Anklemmen des als Kontakt-
bein ausgeführten Anschlusskontaktes (17a) des
elektronischen Bauelementes (18) gegeneinander
wirkenden Klemmschenkeln (14, 16) und mit einem
die Schenkel (14, 16) verbindbaren Federbogen (15)
ausgebildet ist, wobei der erste Klemmschenkel (16)
mit einer zwischen Federbogen (15) und freiem En-
de des ersten Klemmschenkels (16) angeordneten
Biegung (13) aus dem Isolierstoffgehäuse (2) her-
ausragt, und wobei die Federklammer mit der Bie-
gung (13) im in den Durchbruch der Gehäusewand
(11) eingesetzten Zustand des Gehäusedurchfüh-
rungsverbinders (1) unter Federkraft an der Gehäu-
sewand (11) anliegt.

3. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach
Anspruch1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Klemmkontakt (31) des mindestens einen Ge-
häusekontaktelementes (7) zwei durch einen
Klemmschlitz (35) zur Aufnahme eines Kontaktbeins
(17a) des elektronischen Bauelementes (18) von-
einander beabstandete Gabelzungen (36a, 36b) hat.

4. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich an
die Gabelzungen (36a, 36b) mit dem zwischen lie-
genden Klemmschlitz (35) ein Federelement (32)
derart anschließt, dass ein Federkontaktabschnitt
des Federelementes (32) aus dem Isolierstoffgehäu-
se (2) herausragt und der Federkontaktabschnitt im
in einen Durchbruch der Gehäusewand (11) einge-
setzten Zustand des Gehäusedurchführungsverbin-
ders (1) unter Federkraft an der Gehäusewand (11)
anliegt.

5. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens zwei in Breitenrichtung
(B) des Gehäusedurchführungsverbinders (1) direkt
oder indirekt benachbart voneinander aufgereihte
Gehäusekontaktelemente (7) elektrisch leitend mit-
einander verbunden sind.

6. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Stromschiene (20)
von der zugeordneten Aufnahmekammer (19) zur
elektrisch leitenden Kontaktierung eines Anschluss-
kontaktes (17b) des in der Aufnahmekammer (19)

aufnehmbaren elektronischen Bauelementes (18)
aus zugänglich ist.

7. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Stromschiene (20) ein Bauteilkontakt-
element (24) zum Kontaktieren eines Anschlusskon-
taktes (17b) des in der zugeordneten Aufnahme-
kammer (19) aufnehmbaren Bauelementes (18) hat.

8. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Bauteilkontaktelement (24) als eine auf
die zugeordnete Stromschiene (20) aufgesteckte
Federklammer mit zwei einander gegenüber liegen-
den und durch Federkraft aufeinander zubewegba-
ren Schenkeln (25, 26) und einem die Schenkel (25,
26) verbindenden Federbogen (29) zum Anklemmen
eines als Kontaktbein ausgeführten Anschlusskon-
taktes (17b) des elektronischen Bauelementes (18)
ausgebildet ist.

9. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Stromschiene (20) angrenzend
an das zugeordnete Bauteilkontaktelement (24) eine
Anlagewand (A) hat, die auf das zugeordnete Kon-
taktelement (24) derart ausgerichtet ist, dass das
Kontaktelement (24) den kontaktierten Anschluss-
kontakt (17b) des elektronischen Bauelementes (18)
gegen die Anlagewand (A) drückt.

10. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Stromschiene (20) eine
die zugeordnete Aufnahmekammer (19) begrenzen-
de Bodenfläche bildet.

11. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Stromschiene (20) im Be-
reich der zugeordneten Aufnahmekammer (19) ge-
kröpft oder abgewinkelt ist.

12. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Stromschiene (20) und dem an-
grenzenden elektronischen Bauelement (18) ein Ab-
standselement, insbesondere ein elektrisch isolie-
rendes Zwischenplättchen (41), angeordnet ist.

13. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Gehäusekon-
taktelement (7) in dem Isolierstoffgehäuse (2) derart
angeordnet ist, dass das mit dem Gehäusekontakt-
element (7) kontaktierte elektronische Bauelement
(18) mit seinen Anschlusskontakten (17a, 17b) in
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dem in einen Durchbruch einer Gehäusewand (11)
eingebauten Zustand in der Ebene der Gehäuse-
wand (11) und in dem Durchbruch der Gehäuse-
wand (11) positionierbar ist.

14. Gehäusedurchführungsverbinder (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine Gehäusekontaktelement
(7) in dem Isolierstoffgehäuse (2) derart angeordnet
ist, dass das mit dem Gehäusekontaktelement (7)
kontaktierte elektronische Bauelement (18) in der
Ebene der Gehäusewand (11) in dem Durchbruch
der Gehäusewand (11), in das der Gehäusedurch-
führungsverbinder (1) einsetzbar ist, positionierbar
ist.

Claims

1. Housing feedthrough connector (1) comprising an
insulating material housing (2) in which at least one
accommodation chamber (19) is made, wherein the
housing feedthrough connector (1) has at least one
housing contact element (7) which is accommodated
in the insulating material housing (2), extends into
the associated accommodation chamber (19) and
has a contact section (13), which protrudes out of
the insulating material housing (2), for making elec-
trical contact with a housing wall (11) in a state in
which the housing feedthrough connector (1) is in-
serted in an aperture in the housing wall (11), char-
acterized in that the accommodation chamber (19)
is designed to accommodate an electronic compo-
nent (18), and the at least one housing contact ele-
ment (7) has a clamping contact, which adjoins the
contact section (13), for making electrically conduc-
tive contact with a connection contact (17a) of the
electronic component (18) which can be accommo-
dated in the accommodation chamber (19).

2. Housing feedthrough connector (1) according to
Claim 1, characterized in that the at least one hous-
ing contact element (7) is in the form of a spring clip
comprising two clamping limbs (14, 16), which are
situated opposite one another and, owing to spring
force, act against one another in order to terminally
connect the connection contact (17a), which is de-
signed as a contact leg, of the electronic component
(18), and comprising a spring bend (15) which can
connect the limbs (14, 16), wherein the first clamping
limb (16) protrudes out of the insulating material
housing (2) by way of a bent portion (13) which is
arranged between the spring bend (15) and the free
end of the first clamping limb (16), and wherein the
spring clip bears against the housing wall (11) under
spring force by way of the bent portion (13) in the
state in which the housing feedthrough connector (1)
is inserted into the aperture in the housing wall (11).

3. Housing feedthrough connector (1) according to
Claim 1 or 2, characterized in that the clamping
contact (31) of the at least one housing contact ele-
ment (7) has two fork-like tongues (36a, 36b) which
are spaced apart from one another by a clamping
slot (35) for receiving a contact leg (17a) of the elec-
tronic component (18).

4. Housing feedthrough connector (1) according to
Claim 3, characterized in that a spring element (32)
adjoins the fork-like tongues (36a, 36b) with the in-
terposed clamping slot (35) in such a way that a
spring contact section of the spring element (32) pro-
trudes out of the insulating material housing (2) and
the spring contact section bears against the housing
wall (11) under spring force in the state in which the
housing feedthrough connector (1) is inserted into
an aperture in the housing wall (11).

5. Housing feedthrough connector (1) according to one
of the preceding claims, characterized in that at
least two housing contact elements (7) which are
lined up directly or indirectly adjacent to one another
in the width direction (B) of the housing feedthrough
connector (1) are electrically conductively connected
to one another.

6. Housing feedthrough connector (1) according to one
of the preceding claims, characterized in that at
least one busbar (20) is accessible from the associ-
ated accommodation chamber (19) for making elec-
trically conductive contact with a connection contact
(17b) of the electronic component (18) which can be
accommodated in the accommodation chamber
(19).

7. Housing feedthrough connector (1) according to
Claim 6, characterized in that the at least one bus-
bar (20) has a component contact element (24) for
making contact with a connection contact (17b) of
the component (18) which can be accommodated in
the associated accommodation chamber (19).

8. Housing feedthrough connector (1) according to
Claim 7, characterized in that the at least one com-
ponent contact element (24) is in the form of a spring
clip which is attached to the associated busbar (20)
and has two limbs (25, 26) which are situated oppo-
site one another and can be moved towards one an-
other by spring force and has a spring bend (29),
which connects the limbs (25, 26), for terminally con-
necting a connection contact (17b), which is de-
signed as a contact leg, of the electronic component
(18).

9. Housing feedthrough connector (1) according to
Claim 7 or 8, characterized in that the at least one
busbar (20) has an abutment wall (A) adjoining the
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associated component contact element (24), the
said abutment wall being oriented towards the asso-
ciated contact element (24) in such a way that the
contact element (24) pushes the connection contact
(17b), with which contact is made, of the electronic
component (18) against the abutment wall (A).

10. Housing feedthrough connector (1) according to one
of Claims 6 to 9, characterized in that the at least
one busbar (20) forms a base surface which bounds
the associated accommodation chamber (19).

11. Housing feedthrough connector (1) according to one
of Claims 6 to 10, characterized in that the at least
one busbar (20) is bent or angled in the region of the
associated accommodation chamber (19).

12. Housing feedthrough connector (1) according to one
of Claims 6 to 11, characterized in that a spacer
element, in particular an electrically insulating inter-
mediate plate (41), is arranged between the busbar
(20) and the adjoining electronic component (18).

13. Housing feedthrough connector (1) according to one
of the preceding claims, characterized in that the
at least one housing contact element (7) is arranged
in the insulating material housing (2) in such a way
that the electronic component (18), with which con-
tact is made by the housing contact element (7), can
be positioned by way of its connection contacts (17a,
17b), in the state in which it is installed in an aperture
in a housing wall (11), in the plane of the housing
wall (11) and in the aperture in the housing wall (11).

14. Housing feedthrough connector (1) according to one
of Claims 1 to 12, characterized in that the at least
one housing contact element (7) is arranged in the
insulating material housing (2) in such a way that the
electronic component (18), with which contact is
made by the housing contact element (7), can be
positioned in the plane of the housing wall (11) in the
aperture in the housing wall (11) into which aperture
the housing feedthrough connector (1) can be insert-
ed.

Revendications

1. Connecteur de traversée de boîtier (1) comportant
un boîtier en matériau isolant (2) dans lequel est mise
en place au moins une chambre de réception (19),
dans lequel le connecteur de traversée de boîtier (1)
comporte au moins un élément de contact de boîtier
(7) qui est reçu dans le boîtier en matériau isolant
(2), qui s’étend à l’intérieur de la chambre de récep-
tion (19) associée et qui comporte une section de
contact (13) faisant saillie en dehors du boîtier en
matériau isolant (2) pour établir un contact électrique

avec une paroi de boîtier (11) dans un état dans le-
quel le connecteur de traversée de boîtier (1) est
inséré dans une traversée de la paroi de boîtier (11),
caractérisé en ce que la chambre de réception (19)
est réalisée de manière à recevoir un composant
électronique (18) et en ce que l’au moins un élément
de contact de boîtier (7) comporte un contact de ser-
rage se raccordant à la section de contact (13) pour
une mise en contact électriquement conductrice d’un
contact de raccordement (17a) du composant élec-
tronique (18) pouvant être reçu dans la chambre de
réception (19).

2. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que l’au moins un
élément de contact de boîtier (7) est réalisé sous la
forme d’une pince élastique comportant deux bran-
ches de serrage (14, 16) opposées l’une à l’autre et
agissant l’une à l’encontre de l’autre par l’intermé-
diaire d’une force de ressort pour serrer le contact
de raccordement (17a) réalisé sous la forme d’une
patte de contact du composant électronique (18) et
comportant un arc élastique (15) pouvant relier les
branches (14, 16), dans lequel la première branche
de serrage (16) fait saillie en dehors du boîtier en
matériau isolant (2) au moyen d’un coude (13) dis-
posé entre l’arc élastique (15) et l’extrémité libre de
la première branche de serrage (16), et dans lequel
la pince élastique appuie sous l’effet d’une force de
ressort sur la paroi de boîtier (11) par l’intermédiaire
du coude (13) dans l’état dans lequel le connecteur
de traversée de boîtier (1) est inséré dans une tra-
versée de la paroi de boîtier (11).

3. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le contact
de serrage (31) de l’au moins un élément de contact
de boîtier (7) comporte deux dents de fourche (36a,
36b) espacées l’une de l’autre et passant à travers
une fente de serrage (35) pour recevoir une patte de
contact (17a) du composant électronique (18).

4. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon la re-
vendication 3, caractérisé en ce qu’un élément à
ressort (32) est relié aux dents de fourche (36a, 36b)
par l’intermédiaire de la fente de serrage (35) située
en position intermédiaire de manière à ce qu’une
section de contact à ressort de l’élément à ressort
(32) fasse saillie en dehors du boîtier en matériau
isolant (2) et que la section de contact à ressort, dans
l’état dans lequel le connecteur de traversée de boî-
tier (1) est inséré dans une traversée du boîtier (11)
appuie sous l’effet d’une force de ressort sur la paroi
de boîtier (11).

5. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’au moins deux éléments de contact
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de boîtier (7) alignés l’un par rapport à l’autre de
manière directement ou indirectement adjacente
dans la direction de la largeur (B) du connecteur de
traversée de boîtier (1), sont reliés les uns aux autres
de manière électriquement conductrice.

6. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’au moins une barre conductrice (20)
est accessible depuis la chambre de réception (19)
associée pour l’établissement d’un contact électri-
quement conducteur avec un contact de raccorde-
ment (17b) du composant électronique (18) pouvant
être reçu dans la chambre de réception (19).

7. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon la re-
vendication 6, caractérisé en ce que l’au moins une
barre conductrice (20) comporte un élément de con-
tact de composant (24) pour l’établissement d’un
contact avec un contact de raccordement (17b) du
composant (18) pouvant être reçu dans la chambre
de réception (19) associée.

8. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon la re-
vendication 7, caractérisé en ce que l’au moins un
élément de contact de composant (24) est réalisé
sous la forme d’une pince élastique enfoncée sur la
barre conductrice (20) associée comportant deux
branches (25, 26) situées l’une en face de l’autre et
pouvant être déplacées l’une vers l’autre sous l’effet
d’une force de ressort et un arc élastique (29) reliant
les branches (25, 26) pour serrer un contact de rac-
cordement (17b) réalisé sous la forme d’une patte
de contact du composant électronique (18).

9. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon la re-
vendication 7 ou 8, caractérisé en ce que l’au moins
une barre conductrice (20) comporte une paroi d’ap-
pui (A) adjacente à l’élément de contact de compo-
sant (24) associé, laquelle paroi d’appui est orientée
vers l’élément de contact (24) associé de manière à
ce que l’élément de contact (24) comprime le contact
de raccordement (17b), avec lequel un contact est
établi, du composant électronique (18) contre la pa-
roi d’appui (A).

10. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications 6 à 9, caractérisé
en ce que l’au moins une barre conductrice (20) for-
me une surface inférieure délimitant la chambre de
réception (19) associée.

11. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications 6 à 10, caractérisé
en ce que l’au moins une barre conductrice (20) est
coudée ou inclinée dans la région de la chambre de
réception (19) associée.

12. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications 6 à 11, caractérisé
en ce qu’un élément d’espacement, notamment une
plaquette intermédiaire (41) électriquement isolante
est disposée entre la barre conductrice (20) et le
composant électronique (18) adjacent.

13. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’au moins un élément de contact
de boîtier (7) est disposé dans le boîtier en matériau
isolant (2) de manière à ce que le composant élec-
tronique (18) mis en contact avec l’élément de con-
tact de boîtier (7) puisse être positionné par l’inter-
médiaire de ses contacts de raccordement (17a,
17b) dans l’état monté dans une traversée d’une pa-
roi de boîtier (11), dans le plan de la paroi de boîtier
(11) et dans la traversée du boîtier (11).

14. Connecteur de traversée de boîtier (1) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé
en ce que l’au moins un élément de contact de boî-
tier (7) est disposé dans le boîtier en matériau isolant
(2) de manière à ce que le composant électronique
(18) mis en contact avec l’élément de contact de
boîtier (7) puisse être positionné dans le plan de la
paroi de boîtier (11), dans la traversée de la paroi
de boîtier (11), dans laquelle le connecteur de tra-
versée de boîtier (1) peut être inséré.
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